
Sterbehilfe Richtlinien
geben Sicherheit
Zum Interview «Entscheidend ist der

Wille der Person » in derAusgabe
vom 6 Juni

Das Gespräch mit dem Pathologen
Daniel Wyler erhellt viele Aspekte
von Sterben undTod Dass die Unfall

chirurgen sofort das Interesse verlie

ren falls aus dem Patienten eine Lei
che wird das leuchtet ein aber es
wird kaum je ausgesprochen Und
dass umgekehrt der Rechtsmediziner
viel besser darauf eingestellt ist Lei
chen zu sezieren als am Sterbebett zu
sitzen versteht man als Leser auch
Beeindruckend die klare HaltungWy
lers zum Patientenwillen Nur der Be
troffene selbst sollte das letzte Wort

darüber haben wann die Behandlung
einzustellen ist weil das Sterben nicht
aufzuhalten sondern nur hinauszu
zögern ist Die Einstellung mancher
Mediziner der Tod sei ihr Feind und
ein unnatürliches Ereignis das sie auf
jeden Fall verhindern müssten teilt
Wyler nicht Ergänzend zu seinen

Ausführungen über Patientenverfü
gungen kann man sagen Der nun
mehr Sterbende hat rechtzeitig zuvor
seinenWillen klargemacht Angehöri
ge und Behandlungsteam haben Ge

wissheit darüber was er sich wünscht
Alle sind von Zweifeln und Ungewiss
heiten befreit Auf die Tatsache dass
die letzten Tage eines sterbenden
Menschen im Spital die teuersten
sind darf man hinweisen Einfluss auf
den Zeitpunkt eines bestimmten
Todes sollte sie nicht haben Aus wirt

schaftlichen Überlegungen heraus
sollte niemand früher sterben sehr
wohl aber sollte jede und jeder Hos
pitalisierte zuvor festlegen dürfen in
welchem Fall die Geräte abgestellt
werden sollten die allein ihn am Le
ben erhalten Das blosse Dahinvege
tieren angeschlossen an Lebenserhal
tungs Systeme ist für viele undenk
bar Wenn sie für sich diese Wahl ab

lehnen muss das zulässig sein Den
Standpunkt dass Sterbehilfeorgani
sationen eingebunden sein sollten in
das System von Pflege und Mitbe
stimmung über den Todeszeitpunkt
teilt die terzstiftung Ihr Präsident
Rene Künzli hat in einer mit Prof Dr
Helmut Bachmaier zusammen ver
fassten «Sterbeethik» bereits vor acht

Jahren darauf hingewiesen Nur klare
Richtlinien möglichst Bundesgesetze
können hier Sicherheit geben
Thomas Meyer terzstiftung Leiter
Wissenschaft Berlingen Thurgau
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